Satzung
des Literatur Forum Südwest e.V. Sitz Freiburg im Breisgau
§ 1
Name, Rechtsstand, Gebiet und Sitz 
1.)
Der Verein führt den Namen Literatur Forum Südwest e.V.
2.)
Das Literatur Forum Südwest e.V. ist in das Vereinsregister eingetragen.

3.)
Sitz des Vereins ist Freiburg i. Br.

4.)
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
§ 2
Zweck
1.)
Das Literatur Forum Südwest e.V. verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.


Zweck des Vereins ist die Förderung und Vermittlung der Literatur.


Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch:

a)
Die Durchführung von Lesungen sowie Einrichtung von Lesereihen in Zusammenarbeit mit öffentlichen und privaten Veranstaltern;


b)
Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen zu thematischen und formalen Aspekten von Literatur;


c)
Veranstaltungen, die Kinder und Erwachsene zum Schreiben anregen sollen;


d)
Textwerkstätten für Autoren/innen und  Übersetzer/innen zur Vertiefung und Diskussion literarischer Techniken;


e)
Die Herausgabe einer Publikationsreihe mit Texten von Autoren/innen und Übersetzer/innen der Region;


f)
Veranstaltungen zu übersetzungsspezifischen Themen und Problemen.

2.)
Zur Erfüllung seiner Aufgaben arbeitet das Literatur Forum Südwest u.a. mit dem Verband Deutscher Schriftsteller (VS) und anderen Schriftstellerorganisationen und Literaturgesellschaften sowie mit dem Verband deutschsprachiger Übersetzer (VdÜ) und dem Europäischen Übersetzer-Kollegium (EÜK) zusammen. Es sucht die Zusammenarbeit mit Schulen, Gemeinden, Hochschulen und Volkshochschulen der Re-gion, mit der Mediengewerkschaft und dem Berufsverband Bildende Künstler und stellt Kontakte zu anderen öffentlichen Stellen und Kulturinstitutionen, zu den politischen Parteien und zu den Medien her.

3.)
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
§ 3
Mitgliedschaft
1.)
Der Verein hat ordentliche und fördernde außerordentliche Mitglieder.

2.)
Ordentliche Mitglieder können alle natürlichen Personen werden, die schreibend oder übersetzend tätig sind oder sich in besonderem Maße für die Förderung und Vermittlung von Literatur interessieren.

3.)
Fördernde außerordentliche Mitglieder des Vereins können juristische und natürliche Personen werden, die an der Arbeit und am Bestehen des Literatur Forum Südwest Interesse haben.

4.)

a)
Die ordentliche Mitgliedschaft beginnt durch Beitrittserklärung, Aufnahme durch den Vorstand und Entrichtung des ersten jährlichen Mitgliederbeitrages, dessen Höhe von der Mitgliederversammlung festgesetzt wird.

b)
Die außerordentliche Mitgliedschaft beginnt durch Beitrittserklärung, Aufnahme durch den Vorstand und Entrichtung des ersten jährlichen Mitgliederbeitrages, dessen Höhe von der Mitgliederversammlung festgesetzt wird.

5.)
Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluß oder Tod. Der Austritt ist nur zum Schluß des Geschäftsjahres zulässig. Er muß drei Monate vorher schriftlich erklärt werden. Der Ausschluß eines Mitgliedes ist nur zulässig durch Beschluß von drei Vierteln der Mitglieder der Mitgliederversammlung und nur dann, wenn ein Mitglied dem Ansehen und den Interessen des Literatur Forum Südwest schadet. 

Außerordentlichen Mitgliedern wird die Mitgliedschaft durch Beschluß des Vorstandes abgesprochen, wenn sie mit mehr als zwei Jahresbeiträgen in Verzug sind.
§ 4
Mittel
1.)
Dem Literatur Forum Südwest stehen als Mittel für seine Arbeit zur Verfügung


a)
die Beiträge der ordentlichen Mitglieder,


b)
die Beiträge der außerordentlichen Mitglieder,


c)
öffentliche und private Zuwendungen.

2.)
Mittel des Literatur Forum Südwest dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

3.)
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Literatur Forum Südwest fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

4.)
Bei Auflösung des Literatur Forum Südwest fällt das Vermögen an die Stadt Freiburg. 
§ 5
Organe
Organe des Vereins sind

1.)
Mitgliederversammlung

2.)
Vorstand.
§ 6
Die Mitgliederversammlung
1.)
Die Mitgliederversammlung besteht aus allen ordentlichen Mitgliedern. Jedes ordentliche Mitglied hat eine Stimme.

2.)
Eine ordentliche Mitgliederversammlung muß einmal in jedem Geschäftsjahr stattfinden. Sie ist mindestens 14 Tage vorher unter Bekanntgabe einer vorläufigen Tagesordnung vom Vorstand schriftlich einzuberufen.

3.)
Die Mitgliederversammlung kann sich eine Geschäftsordnung geben.

4.)
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann auf Beschluß des Vorstandes einberufen werden. Auf schriftliches Verlangen von 1/10 der ordentlichen Mitglieder, mindestens jedoch 5, ist der Vorstand verpflichtet, innerhalb eines Monats eine außerordentliche Mitgliederversammlung unter Bekanntgabe einer vorläufigen Tagesordnung schriftlich einzuberufen.

5.)
Die Mitgliederversammlung ist zuständig für alle Angelegenheiten, die nicht in dieser Satzung oder durch zwingende Gesetzesvorschriften anderen Organen übertragen sind.

6.)
Die Mitgliederversammlung berät und beschließt insbesondere über


a)
Wahl des Vorstandes


b)
Jahresabschlüsse


c)
Entlastung des Vorstandes


d)
Wahl eines Kassenwarts


e)
Wahl von zwei Rechnungsprüfer/innen


f)
endgültige Tagesordnung


g)
Bestätigung des Geschäftsführers und der Geschäftsführerin


h)
Beschlußfassung über die allgemeinen Richtlinien und Genehmigung des Arbeitsprogramms wie des Haushaltsplanes


i)
Beratung und Entscheidung allgemeiner Anträge



j)
Beschlußfassung über Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins.

Die Mitgliederversammlung ist beschlußfähig, wenn mindestens 1/10 sämtlicher ordentlicher Vereinsmitglieder anwesend ist. Bei Beschlußunfähigkeit ist der Vorstand verpflichtet, innerhalb von 4 Wochen eine zweite Mitgliederversammlung mit der gleichen Tagesordnung einzuberufen; diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlußfähig. Hier auf ist in der Einladung hinzuweisen.

Die Mitgliederversammlung faßt Beschlüsse im allgemeinen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. Eine Änderung des Zwecks des Vereins kann nur mit Zustimmung aller Mitglieder beschlossen werden. Die schriftliche 

Zustimmung der zur Mitgliederversammlung nicht erschienenen Mitglieder kann innerhalb eines Monats gegenüber dem Vorstand erklärt werden. Sonstige Änderungen der Satzung können mit 2/3-Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden.

Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom jeweiligen Protokollführer und dem Versammlungsleiter zu unterzeichnen ist.
§ 7
Vorstand
1.)
Der Vorstand besteht aus mindestens 3 Vorstandsmitgliedern. Alle Vorstandsmitglieder sind gleichberechtigt und verantwortlich im Sinne des § 26 BGB. Jedes Vorstandsmitglied ist einzelvertretungsberechtigt. 

2.)
Zuständigkeit des Vorstandes:

Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Literatur Forum Südwest zuständig, soweit sie nicht durch die Satzung einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben.

3.)
Aufgaben des Vorstandes:


a)
Vorbereitung der Mitgliederversammlung und Aufstellung der Tagesordnung


b)
Einberufung der Mitgliederversammlung


c)
Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung


d)
Buchführung und Erstellung des Jahresberichtes.

4.)
Amtsdauer des Vorstandes:

Der Vorstand wird für die Dauer von zwei Jahren von der Mitgliederversammlung gewählt. Er kann wiedergewählt werden. Der Vorstand bleibt bis zur Neuwahl eines Vorstandes im Amt, er übergibt dem neugewählten Vorstand die Geschäfte innerhalb von 10 Tagen.
§ 8
Vereinsauflösung
Über die Auflösung des Literatur Forum Südwest entscheidet die Mitgliederversammlung.
